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Hinweis Bekanntmachung
Die amtlichen Bekanntmachungen der
Gemeinde Ranstadt

 

1. Einladung Ortsbeirat Bellmuth am 05.03.2024

sind mit Bereitstellungstag am 02.03.2024 auf.der IIals

https://amtsblatt.ekom21.de/ranstadt

einzusehen. Jeder hat das Recht, während der Öffnungszeiten der

Gemeindeverwaltung die Bekanntmachungen in Papierform einzu-

sehen sowie gegen eine Khestenerstattung einen pigwecnendel

Ausdruck zu erhalten..    
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Hinweis Bekanntmachung

Die amtlichen Bekanntmachungen der

Gemeinde Ranstadt

Bauleitplanung der Gemeinde Ranstadt

Bebauungsplan »Forsthohlacker« im Ortsteil Ober-Mockstadt

hier: Satzungsbeschluss gemäß $ 10 Abs. 1 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt hat am

04.10.2023 den 0.9. Bebauungsplan gemäß S 10 Abs. 1

BauGBals Satzung beschlossen. .

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß S 10 Abs. 3

BauGB bekanntgemacht.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flur-

stücke 292/3 und 505/1 (teilweise) in der Flur 1, Gemarkung

Ober-Mockstadt (siehe folgende Abbildung).
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Die externe Kompensationsflache mit einer Größe von 1.275

m2 befindet sich 370. m entfernt nordöstlich des Plangebiets

in der Flur 1, Flurstück 394 in der Gemarkung Ober-Mockstadt

(siehe folgende Abbildung). i TR
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Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit Be-

gründung und Zusammenfassen der Erklärung ab sofort zur

Einsicht bereitgehalten und über den Inhalt wird auf Verlan-

gen Auskunft gegeben.
if :

Die Planungsunterlagen können in der Gemeindeverwaltung

Ranstadt (Bauverwaltung, Hauptstraße 15, 63691 Ranstadt)

während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag: 8.00 -

12.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 -

12.00 Uhr und 14.00 = 18.00 Uhr, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung) eingesehen werden.

Gemäß $ 10a BauGB werdendie Planunterlagen auchdigital

im Bürger-GIS des Wetteraukreises (gis.wetterau.de/GISWet-

terau/Themenkarte Bebauungspläne) eingestellt.

Gemäß S 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass ein

Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen kann,

wenn ihm aufgrund der Festsetzungen der Satzung die in den

§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ent-

standen sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch

herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-

lich bei der Gemeinde Ranstadt beantragt.

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb

-von drei Jahren’ nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die

oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die

Fäl-ligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Gemäß $ 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschrif-ten, eine unter Berücksichtigung des § 214. Abs.

2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-schriften über das

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-

planes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche

Mangel des Abwagungsvorganges gemä
ß S 215 Abs. 1 Satz

1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines

Jahres seit dieser Bekanntmachungschriftlich gegenüberder

Gemeinde Ranstadt unter Darlegung des die Ver-letzung be-

gründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß S

10 Abs. 3 Satz 4 BauGBin Kraft. Be

Ranstadt, 02.03.2024 Der Gemeindevorstand

Cäcilia Reichert-Dietzel

Bürgermeisterin  
   

 




